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EDER Karl, 
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Auskunftsbegehren - Beantwortung 
 
 
An 
Karl EDER 
k.eder.f6xc3k56az@foi.fragdenstaat.at 
 
 
Sehr geehrter Herr EDER! 
 
 
Zu Ihrem Auskunftsbegehren vom 31.03.2015, an die Bürgerservicestelle des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport, eingebracht über das Internetportal 

„fragdenstaat.at“ betreffend Auskunft zum Thema „Sammlung und Auswertung 

personenbezogener Daten“, darf Folgendes mitgeteilt werden: 

 
Gemäß § 22 MBG (Militärbefugnisgesetz) sind Dienststellen des BMLVS zur Ermittlung 

und Sammlung von Daten berechtigt.  

 

Nach §§ 2 und 3 Auskunftspflichtgesetz1 können demnach Auskunftsbegehren an die 

Organe des Bundes gerichtet werden. 

Diese Auskunftsverlangen sind innerhalb der gesetzlichen Frist zu beantworten, sofern nicht 

§ 1 des gegenständlichen Gesetzes einer Auskunftserteilung entgegensteht. 

§ 1 Auskunftspflichtgesetz lautet: 

§ 1. (1) Die Organe des Bundes sowie die Organe der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden 

Selbstverwaltung haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, 

soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht.  



 

 

(2) Auskünfte sind nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen 

Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt; berufliche Vertretungen sind nur 

gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die 

ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht verhindert wird. Sie sind nicht zu 

erteilen, wenn sie offenbar mutwillig verlangt werden.  

Eine Auskunft über den gegenständlichen Inhalt kann daher nicht erteilt werden. 

 
Hochachtungsvoll, 
 
 

07.05.2015 
Für den Bundesminister: 

KMENT 
Elektronisch gefertigt 
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